
Gründerrechte

Voneiner direkten Stellvertretung wird gesprochen, wenn der Stellvertreter im fremden Namen han-

delt. Die Rechtswirkungen des Handelns treten unmittelbar beim Geschäftsherrn ein. Grundsätzlich

kann jedoch nur eigenes Verhalten berechtigen oder verpflichten, weshalb folgende Voraussetzun-

gen'® gegeben sein miissen, um eine wirksame direkte Stellvertretung zu erreichen:

Offenlegung des Handelns im fremden Namen

2 Gescháftsfáhigkeit des Stellvertreters (zumindest beschrünkte)

— Vertretungsmacht (Vollmacht) des Stellvertreters

Bei der indirekten (mittelbaren) Stellvertretung hingegen, handelt der Stellvertreter im eigenen Namen

und auf fremde Rechnung. Die Rechtswirkungen des Handelns treten beim Stellvertreter selbst ein. Es

handelt sich um ein sog. Eigengescháft. Erst durch ein weiteres Rechtsgescháft wird dem Gescháfts-

herrn der Leistungserfolg des Handelns zugewendet. Im Innenverhältnis zwischen Gescháftsherrn und

Stellvertreter liegt i.d.R. ein Auftrag bzw. eine Ermüchtigung vor.'^*

4.2.4 Fiducia - Treuhand

4.2.4.1 Österreich

Da Liechtenstein das österreichische ABGB rezipiert hat, erscheint es sachgerecht, die Fiducia vorerst

aus Osterreichischer Sicht darzustellen. Die Treuhand ist aus der Fortbildung der rómisch-rechtlichen

Fiducia entstanden; eines der ältesten Rechtsinstitute." Wird in der weiteren Folge von Treuhand

gesprochen, so ist dies als Treuhand im Sinne einer Fortentwicklung der rómisch-rechtlichen Fiducia

zu verstehen, wenn nichts anderes angeführt wird.

Eine gesetzliche Regelung für die Treuhand oder Fiducia wird im ABGB jedoch vergeblich gesucht.

Obwohldieses Rechtsinstitut keiner gesetzlichen Regelung zugeführt wurde, ist deren Existenz jedoch

in Österreich sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung unbestritten.'® Gem. Apathy”
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